
2. Kapitel:
Zul�ssigkeit von Gebiets�nderungen

Im Weiteren ist der Frage nachzugehen, unter welchen Voraussetzungen
sowohl zwangsweise als auch freiwillige Gebiets�nderungen – und damit
letztendlich auch Eingemeindungsvertr�ge – zul�ssig sind.

I. Voraussetzungen von Gebiets�nderungen nach Art. 74
LV und § 8 GemO

Gebiets�nderungen sind in Art. 74 Abs. 1 LV und § 8 Abs. 1 GemO aus-
dr�cklich vorgesehen. Art. 74 Abs. 1 LV bestimmt, dass Gebiets�nderungen
nur aus Gr�nden des çffentlichen Wohls124 vorgenommen werden d�rfen.
§ 8 Abs. 1 GemO wiederholt dieses Erfordernis.

Art. 74 Abs. 2 Satz 1 LV bestimmt, dass das Gemeindegebiet „durch Ver-
einbarung der beteiligten Gemeinden mit staatlicher Genehmigung, durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes ge�ndert werden“ kann. Art. 74
Abs. 2 LV unterscheidet damit zwischen freiwilligen Gebiets�nderungen
durch Vereinbarung der betroffenen Gemeinden und zwangsweisen
Gebiets�nderungen durch oder aufgrund eines Gesetzes. Nach Art. 74
Abs. 2 Satz 3 LV ist sowohl f�r freiwillige als auch f�r zwangsweise Gebiets-
�nderungen Voraussetzung, dass die Bevçlkerung der unmittelbar betroffe-
nen Gebiete vor der �nderung des Gemeindegebiets angehçrt wird.125

Art. 74 Abs. 4 LV verweist darauf, dass n�here Bestimmungen �ber Gebiets-
�nderungen durch Gesetz geregelt sind. Dieser Aufforderung zur n�heren
Ausgestaltung von Gebiets�nderungen ist der Gesetzgeber durch die nach-
folgend dargestellten Regelungen in § 8 GemO nachgekommen.

1. Freiwillige Gebiets�nderungen nach § 8 Abs. 2 GemO
§ 8 Abs. 2 GemO trifft Regelungen �ber freiwillige Gebiets�nderungsverein-
barungen der beteiligten Gemeinden. Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 GemO kçnnen
Gemeindegrenzen freiwillig durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden
mit Genehmigung der zust�ndigen Rechtsaufsichtsbehçrde ge�ndert wer-
den. Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 GemO muss die Vereinbarung von den Gemein-
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124 Auf Begriff und Bedeutung des çffentlichen Wohls wird noch ausf�hrlich einzugehen sein,
vgl. 2. Kapitel, II.

125 Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass f�r den weiteren Verlauf der Unter-
suchung zwischen der Anhçrung der Bevçlkerung und der Anhçrung der Gemeinden zu
unterscheiden sein wird.



der�ten der beteiligten Gemeinden mit der Mehrheit der Stimmen aller Mit-
glieder beschlossen werden. In § 8 Abs. 2 Satz 3 GemO ist bestimmt, dass
die B�rger, die in dem unmittelbar betroffenen Gebiet wohnen, vor der
Beschlussfassung �ber die Vereinbarung anzuhçren sind.126

2. Zwangsweise Gebiets�nderungen nach § 8 Abs. 3 GemO
§ 8 Abs. 3 GemO trifft Regelungen �ber zwangsweise Gebiets�nderungen
durch Gesetz. So regelt § 8 Abs. 3 Satz 1 GemO, dass das Gemeindegebiet
gegen den Willen der Gemeinden nur durch Gesetz ge�ndert werden darf.
Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 GemO gilt dies auch f�r die Neubildung einer
Gemeinde aus Teilen einer oder mehrerer Gemeinden. Nach § 8 Abs. 3
Satz 3 m�ssen vor Erlass des Gesetzes die beteiligten Gemeinden und die
B�rger, die in dem unmittelbar betroffenen Gebiet wohnen, gehçrt werden.
Nach § 8 Abs. 3 Satz 4 GemO ist die Anhçrung der B�rger eine Pflichtauf-
gabe der Gemeinden. Gem�ß § 8 Abs. 6 Satz 1 GemO kçnnen Grenz�nde-
rungen nach § 8 Abs. 3 Satz 1 GemO, die nur Gebietsteile betreffen, durch
deren Umgliederung der Bestand der beteiligten Gemeinden nicht gef�hr-
det wird, auch durch Rechtsverordnung vorgenommen werden.127 F�r die
Neubildung einer Gemeinde aus Teilen einer oder mehrerer Gemeinden ist
nach § 8 Abs. 3 Satz 2 GemO immer ein Gesetz notwendig.128

3. Zwischenergebnis
Art. 74 Abs. 1 LV und § 8 Abs. 1 GemO verlangen sowohl f�r freiwillige als
auch f�r zwangsweise Gebiets�nderungen das Vorliegen von Gr�nden des
çffentlichen Wohls. Zudem m�ssen bei zwangsweisen Gebiets�nderungen
durch Gesetz nach Art. 74 Abs. 2 Satz 3 LV und § 8 Abs. 3 GemO sowohl die
Bevçlkerung als auch die beteiligten Gemeinden vor der Gebiets�nderung
angehçrt werden. Bei freiwilligen Gebiets�nderungen muss nach Art. 74
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126 § 8 Abs. 2 Satz 3 Hs 2 GemO schr�nkt das Anhçrungserfordernis f�r den Fall, dass �ber die
Eingliederung einer Gemeinde in eine andere Gemeinde oder die Neubildung einer
Gemeinde durch Vereinigung von Gemeinden ein B�rgerentscheid nach § 21 GemO durch-
gef�hrt wird, ein.

127 Ob eine Gemeinde durch eine Gebiets�nderung in ihrem Bestand gef�hrdet ist, bemisst sich
daran, ob sie auch nach dem Verlust des betroffenen Gebiets hinsichtlich ihrer Einwohner-
zahl, ihrer Gebietsgrçße und ihrer finanziellen Leistungsf�higkeit ihre Aufgaben noch
pflichtgem�ß erf�llen kann. Von einer Gef�hrdung des Bestands der Gemeinde ist auszuge-
hen, wenn die Gemeinde k�nftig in ihrer gesunden Entwicklung gehindert ist. Vgl. Waibel,
Gemeindeverfassungsrecht in Baden-W�rttemberg, Rn. 164; VGH BW, Beschluss vom 07. 05.
1975, ESVGH 26, 35ff.

128 Das gilt auch, wenn sie durch Ausgliederung von Gebietsteilen entsteht, durch deren
Umgliederung der Bestand der beteiligten Gemeinden nicht gef�hrdet wird, denn die Neu-
bildung einer Gemeinde ber�hrt die staatliche Organisationshoheit in solchem Maße, dass
sie einem Gesetz vorbehalten bleiben m�ssen, vgl. Kunze/Bronner/Katz, GemO, § 8, Rn. 16.



Abs. 2 Satz 3 LV und § 8 Abs. 2 Satz 3 GemO hingegen nur die in dem
unmittelbar betroffenen Gebiet lebende Bevçlkerung angehçrt werden.129

II. Gr�nde des çffentlichen Wohls

Da sowohl freiwillige als auch zwangsweise Gebiets�nderungen das Vorlie-
gen von Gr�nden des çffentlichen Wohls voraussetzen, ist im Folgenden
der Frage nachzugehen, wann Gr�nde des çffentlichen Wohls vorliegen.

1. Der Begriff des çffentlichen Wohls
�ber die zentrale Bedeutung des Vorliegens von Gr�nden des çffentlichen
Wohls als Voraussetzung f�r Gebiets�nderungen besteht Einigkeit, da diese
Voraussetzung in beinahe allen Kommunal- oder Gemeindeordnungen der
Bundesl�nder130 zwingend f�r Gebiets�nderungen niedergeschrieben ist.131

Die in Art. 74 Abs. 1 LV und in § 8 Abs. 1 GemO vorausgesetzten Gr�nde
des çffentlichen Wohls sind ihrer Bedeutung nach identisch mit den Begrif-
fen „Gemeinwohl“, „Wohl der Allgemeinheit“ und „çffentliches Interes-
se“.132

Das çffentliche Wohl ist ein unbestimmter Rechtsbegriff133, der eine Viel-
zahl von Zwecken und Sachverhalten deckt und je nach Sachzusammen-
hang unterschiedliche Bedeutung haben kann.134 Als unbestimmter Rechts-
begriff ist das çffentliche Wohl durch Auslegung zu konkretisieren.135 Bei
der Auslegung kommt sowohl dem Gesetzgeber beim Erlass eines Gebiets-
�nderungsgesetzes als auch den Gemeinden bei Abschluss einer Gebiets-
�nderungsvereinbarung ein weiter Beurteilungsspielraum zu.136 Zwar kçn-
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129 Auf die formalen Anforderungen des § 8 Abs. 2 GemO an freiwillige Gebiets�nderungen, zu
denen die in dieser Arbeit zu untersuchenden Eingemeindungsvertr�ge gehçren, wird im 4.
Kapitel noch ausf�hrlich einzugehen sein.

130 Vgl. Art. 11 Abs. 1 Satz 1 BayGO; § 16 Abs. 1 HGO; § 11 Abs. 1 Satz 1 KV MV; § 17 Abs. 1 GO
NRW; § 14 Abs. 1 KSVG; § 9 Abs. 1 Brand GO.

131 Vgl. Hoppe/Rengeling, Rechtsschutz bei der kommunalen Gebietsreform, S. 73 f.
132 StGH BW, Urteil vom 14. 02. 1975, NJW 1975, S. 1205 ff. (1205); Stern/P�ttner, Grundfragen

zur Verwaltungsreform im Stadtumland, S. 36, 37.
133 Geis, Kommunalrecht, § 9, S. 66, Rn. 6; Gern, Deutsches Kommunalrecht, S. 143,

Rn. 204.VGH BW, Urteil vom 02. 04. 1963, BWVBl. 1963, S. 153.
134 StGH BW, Urteil vom 08. 09. 1972, D�V 1973, S. 163 ff. (165); StGH BW, Urteil vom 14. 02.

1975, NJW 1975, S. 1205 ff. (1206); VG Stuttgart, Urteil vom 28. 05. 1969, BWVBl. 1969,
S. 170 (172); Kunze/Bronner/Katz, GemO, § 8, Rn. 3; Kl�ber, Eingemeindungsvertr�ge, D�V
1973, S. 326.

135 Vgl. VGH BW, Urteil vom 02. 04. 1963, BWVBl. 1963, 153ff.; BayVGH, Beschluss vom 26. 11.
1976 – Nr. 6, 10 V 76, DVBl. 1977, S. 823 ff.; BVerfG, Beschluss vom 12. 05. 1992, DVBl. 1992,
S. 960 ff. (961).

136 Vgl. Lçwer in: v. M�nch/Kunig, GG, Bd. II, Art. 28, Rn. 43; VGH BW, Urteil vom 02. 04. 1963,
BWVBl. 1963, S. 153f.; Gern, Deutsches Kommunalrecht, S. 143, Rn. 204; vgl. Waibel,



nen Gr�nde des çffentlichen Wohls als unbestimmte Rechtsbegriffe gericht-
lich grunds�tzlich voll �berpr�ft werden137, nicht nachpr�fbar ist aller-
dings, ob die beabsichtigte Gebiets�nderung die beste und zweckm�ßigste
Lçsung darstellt, da es sich insoweit um Wertungen und politische Erw�-
gungen handelt, in Bezug auf welche dem Gesetzgeber und der Verwaltung
ein weiter Beurteilungsspielraum zusteht.138

Zu beachten ist, dass Gesetzgeber und Gemeinden hinsichtlich der
Gr�nde des çffentlichen Wohls mit Blick auf Art. 20 Abs. 3 GG ein unter-
schiedlicher Beurteilungsspielraum zusteht.139 Dem Gesetzgeber sind nach
Art. 20 Abs. 3 GG bei der Ausf�llung des Gemeinwohlbegriffs, also hin-
sichtlich der Frage, welche Zwecke er mit einem Gebiets�nderungsgesetz
verfolgen will, nur die im Grundgesetz bestimmten Zwecke und Mittel als
solche ge- und verboten. Ihm bleibt also eine Vielzahl verfassungslegitimer
Mittel und Zwecke, die er f�r die Ausgestaltung des Gemeinwohls heran-
ziehen kann.140 Die Gemeinden sind bei der Auslegung des Gemeinwohl-
begriffs wegen ihrer grunds�tzlichen Bindung auch an Recht und Gesetz
nach Art. 20 Abs. 3 GG im Vergleich zum Gesetzgeber beschr�nkter. Die
Gesetze enthalten f�r sie zus�tzlich eine F�lle an Zweck- und Mittelge-
und verboten.141

2. Bestimmung der Gr�nde des çffentlichen Wohls bei
Gebiets�nderungen

Im Rahmen der Gemeindegebietsreform in Baden-W�rttemberg erging, wie
auch in anderen Bundesl�ndern, eine Vielzahl von Urteilen, in denen die
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Gemeindeverfassungsrecht in Baden-W�rttemberg, Rn. 159; Reichert/Baumann, Kommunal-
recht, S. 59, Rn. 56.

137 VGH BW VBlBW 1963, S. 153; StGH BW, Urteil vom 08. 09. 1972, D�V 1973, S. 163ff.;
BayVGH DVBl. 1977, S. 823; Kunze/Bronner/Katz, GemO, § 8, Rn. 3; Reichert/Baumann,
Kommunalrecht, S. 59, Rn. 56; Waibel, Gemeindeverfassungsrecht in Baden-W�rttemberg,
Rn. 159.

138 F�r zwangsweise Gebiets�nderungen durch Gesetz folgt daraus, dass sich das Gericht bei der
Pr�fung des Vorliegend von Gr�nden des çffentlichen Wohls �ber den Beurteilungsspiel-
raum des Gesetzgebers nur hinwegsetzen darf, soweit die bei der Auslegung der Gr�nde
des çffentlichen Wohls getroffenen Wertungen und Erw�gungen eindeutig widerlegbar oder
offensichtlich fehlerhaft sind oder der verfassungsrechtlichen Wertordnung widersprechen.
Vgl. StGH BW, Urteil vom 08. 09. 1972, D�V 1973, S. 163ff.; StGH BW, Urteil vom 14. 07.
1975, NJW 1975, S. 1205 ff. (1205); VGH BW, Urteil vom 02. 04. 1963, BWVBl. 1963, S. 153f.

139 StGH BW, Urteil vom 14. 07. 1975, NJW 1975, S. 1205ff. (1207).
140 Vgl. Urteil des Verfassungsgerichts Brandenburg vom 30. 06. 1999, VfGBbg 3/98, LVerfGE 10,

S. 157 (167).
141 Der Grundsatz der Gesetzm�ßigkeit des Art. 20 Abs. 3 GG verlangt, dass das Handeln der

Verwaltung nicht gegen geltende Gesetze verstoßen darf (Vorrang des Gesetzes) und dass
staatliches Handeln in bestimmten grundlegenden Bereichen durch ein fçrmliches Gesetz
legitimiert sein muss (Vorbehalt des Gesetzes). Vgl. Grçpl, Staatsrecht I, § 7, Rn. 473, 481.



Verfassungsgerichte der L�nder zur �berpr�fung der Rechtm�ßigkeit von
Gebiets�nderungsgesetzen, insbesondere der Frage, ob eine Gebiets�nde-
rung aus Gr�nden des çffentlichen Wohls zul�ssig ist, angerufen wurden.142

Auch freiwillige Gebiets�nderungen wurden hinsichtlich des Vorliegens
von Gr�nden des çffentlichen Wohls gerichtlich �berpr�ft.143 Die von den
Gerichten zur Konkretisierung der Gr�nde des çffentlichen Wohls getroffe-
nen Erw�gungen sollen nachfolgend aufzeigen, wann f�r eine Gebiets�nde-
rung sprechende Gr�nde des çffentlichen Wohls gegeben sind.

Die Gerichte haben zur Konkretisierung der Gr�nde des çffentlichen
Wohls vorwiegend die allgemeinen Verfassungsprinzipien, andere Rechts-
grunds�tze und rechtliche Wertungen herangezogen.144 Einschl�gig sind
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142 Nach Art. 76 LV kçnnen die Gemeinden den Staatsgerichtshof mit der Behauptung anrufen,
dass ein Gebiets�nderungsgesetz nach Art. 74 Abs. 2 Satz 1 LV die Vorschrift des Art. 71
und/oder Art. 74 LV verletze. Der Staatsgerichtshof hat nach § 8 Nr. 8 StGHG �ber die
Behauptung zu entscheiden. Wegen der nach § 91 Satz 2 BVerfGG grunds�tzlichen Nachran-
gigkeit besteht Rechtsschutz gegen Gebiets�nderungsgesetze aber auch vor dem Bundesver-
fassungsgericht im Rahmen der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b. Die
Nachrangigkeit besteht nur, wenn ein zum Schutz des kommunalen Selbstverwaltungsrechts
geeigneter landesrechtlicher Rechtsbehelf zur Verf�gung steht, der gleichwertigen Rechts-
schutz gew�hrleistet. Keine Gleichwertigkeit und damit keine Subsidiarit�t besteht, wenn
das Landesrecht den Beschwerdegegenstand gegen�ber Art 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG enger fasst,
Magen in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, § 91, S. 1175, Rn. 33 ff. F�r die Kontrolle
von Neugliederungsgesetzen durch das Bundesverfassungsgericht gelten die gleichen
Grunds�tze wie sie von den Landesverfassungsgerichten in st�ndiger Rechtsprechung ent-
wickelt worden sind, vgl. BVerfG, Beschl. v. 27. 11. 1978 – 2 BvR 165/75; BVerfGE 50, 50
(55 f.), vgl. Granderath, Die kommunale Gebietsreform in der Praxis des Bundesverfassungs-
gerichts, D�V, 1973, S. 334.

143 Rechtsschutz bei freiwilligen Gebiets�nderungen steht derjenigen Gemeinde, die durch die
Gebiets�nderung einen Teil oder ihr gesamtes Gemeindegebiet an eine andere Gemeinde
abgibt, bei Ablehnung der Genehmigung der Gebiets�nderungsvereinbarung durch die
Rechtsaufsichtsbehçrde in Form der Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 1. Alt. VwGO zu.
Vgl. VGH BW, Urteil vom 02. 04. 1963, BWVBl. 1963, 153ff.; VG Stuttgart, Urteil vom 28. 05.
1969, BWVBl. 1969, S. 170 (172). Die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehçrde ist gegen-
�ber der Gemeinde ein Verwaltungsakt. Vgl. Waibel, Gemeindeverfassungsrecht in Baden-
W�rttemberg, Rn. 165. Im Rahmen der Anfechtungsklage wird �berpr�ft, ob die Ablehnung
der Genehmigung der Gebiets�nderungsvereinbarung durch die Rechtsaufsichtsbehçrde auf
eine fehlerfreie Ermessensentscheidung zur�ckzuf�hren ist. Die Gemeinden haben keinen
Rechtsanspruch auf die Genehmigung einer Gebiets�nderung, sondern lediglich auf fehler-
freie Ermessensentscheidung. Vgl. Braun, Kommentar zur Landesverfassung des Landes
Baden-W�rttemberg, Art. 74, Rn. 14; Waibel, Gemeindeverfassungsrecht in Baden-W�rttem-
berg, Rn. 165. Wegen der Verpflichtung des Staates zu gemeindefreundlichem Verhalten, zur
Respektierung der demokratischen Willens�ußerung der Gemeindeorgane und zur Schaf-
fung von leistungsstarken Verwaltungseinheiten auf der çrtlichen Ebene ist der den Rechts-
aufsichtsbehçren einger�umte Ermessensspielraum in aller Regel gering oder fehlt ganz. Vgl.
Kunze/Bronner/Katz, GemO, § 8, Rn. 14.

144 Vgl. StGH BW, Urteil vom 08. 09. 1972, D�V 1973, S. 163ff.; StGH BW, Urteil vom 14. 05.
1975, NJW 1975, S. 1205 ff. (1206); VG Stuttgart, Urteil vom 28. 05. 1969, BWVBl. 1969,



insoweit vor allem das Demokratieprinzip145, der Gewaltenteilungsgrund-
satz146, das Sozialstaatsprinzip147, der Gleichheitssatz148 und der kom-
munalverfassungsrechtliche Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit149. �ber die Verfassungsprinzipien hinaus kçnnen f�r
eine Gebiets�nderung sprechende Gr�nde des çffentlichen Wohls n�mlich
auch aus einfachem Recht, aus anderen schutzw�rdigen Rechtspositionen
sowie auch aus sachangemessenen politischen Erw�gungen abgeleitet wer-
den.150

a) Gr�nde des çffentlichen Wohls aus dem Demokratieprinzip
F�r eine Gebiets�nderung sprechende Gr�nde des çffentlichen Wohls erge-
ben sich aus dem Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG, soweit sie zur
St�rkung der Leistungs- und Verwaltungskraft der Gemeinde sowie zur
St�rkung der çrtlichen Verbundenheit der Einwohner und damit auch der
N�he zwischen Gemeindeverwaltung und ihren B�rgern f�hren.151 Demo-
kratie verwirklicht sich auf der çrtlichen Ebene nicht nur mittelbar durch
die T�tigkeit einer gew�hlten çrtlichen Volksvertretung, sondern auch
unmittelbar durch die aktive Anteilnahme und Mitarbeit der Gemeindeb�r-
ger bei den çrtlichen Angelegenheiten.152 Das Maß aktiver Teilnahme an
den çrtlichen Angelegenheiten und damit die konkrete Verwirklichung
des Demokratieprinzips stehen in direktem Zusammenhang mit der Leis-
tungs- und Verwaltungskraft der Gemeinden.153 In Gemeinden, die nach
ihrer Grçße und ihrer Leistungskraft nicht in der Lage sind, ihren çffent-
lichen Aufgaben und den Anforderungen ihrer Einwohner nachzukommen,
l�sst infolge von Unzufriedenheit und Verdrossenheit der B�rger deren
Bereitschaft zur aktiven Teilnahme und Mitarbeit an den çrtlichen Auf-
gaben nach.154 Deshalb ist in Gemeinden mit geringer Leistungsf�higkeit
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S. 170 ff. (173); Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, DVBl. 1969, S. 799 ff.; VerfGH NRW,
Urteil vom 24. 4. 1970, OVGE 26, 286ff.; Nieders�chsischer Staatsgerichtshof, DVBl. 1974,
S. 520; auch S�chs VerfGH, Urteil vom 18. 06. 1999 – Vf. 54 – VIII-98, LKV 2000, 25 ff. (26);
zur F�lle von Rechtsprechung zum çffentlichen Wohl auch Thieme/Prillwitz, Durchf�hrung
und Ergebnisse der kommunalen Gebietsreform, S. 43.

145 Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 23 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 LV.
146 Art. 20 Abs. 2 GG, Art. 25 Abs. 1 LV.
147 Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 23 Abs. 1 LV.
148 Art. 3 GG, Art. 2 Abs. 1 LV.
149 § 77 Abs. 2 GemO.
150 Gern, Kommunalrecht, S. 109, Rn. 97.
151 Gern, Deutsches Kommunalrecht, S. 143, Rn. 202.
152 Maunz in: Maunz/D�rig, GG, Bd. IV, Art. 28, Rn. 48.
153 Gern, Kommunalrecht, S. 109, Rn. 98; StGH BW, Urteil vom 14. 05. 1975, NJW 1975,

S. 1205 ff. (1207).
154 So Mattenklodt, Gebiets- und Verwaltungsreform in der Bundesrepublik Deutschland, S. 70,

der zutreffend darauf hinweist, dass das Ziel „Mehr Demokratie“ ohne eine qualitativ und
quantitativ gest�rkte kommunale Selbstverwaltung nicht erreichbar ist.



das sich gerade in der aktiven Teilnahme der B�rger auf der kommunalen
Ebene auszeichnende Demokratieprinzip geschw�cht. Der R�ckgang der
aktiven Teilnahme an den çrtlichen Angelegenheiten schw�cht zugleich
die çrtliche Verbundenheit der B�rger mit der Gemeinde, die ebenfalls ein
wesentliches Merkmal des Demokratieprinzips ist.155

F�hrt eine Gebiets�nderung durch die Schaffung grçßerer Verwaltungs-
einheiten zur St�rkung der Leistungs- und Verwaltungskraft von bislang in
ihrer Leistungsf�higkeit zur�ckgebliebenen Gemeinden oder st�rkt die
Gebiets�nderung die çrtliche Verbundenheit der Einwohner156 und damit
auch die N�he zwischen Gemeindeverwaltung und ihren B�rgern leiten
sich Gr�nde des çffentlichen Wohls unmittelbar aus dem Demokratieprin-
zip des Art. 20 Abs. 1 GG ab.

b) Gr�nde des çffentlichen Wohls aus dem
Gewaltenteilungsgrundsatz

F�r eine Gebiets�nderung sprechende Gr�nde des çffentlichen Wohls erge-
ben sich auch aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung nach Art. 20 Abs. 2
GG, wenn die St�rkung der Leistungs- und Verwaltungskraft durch die
Gebiets�nderung den sich aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz ableitenden
Gedanken der Freiheitlichkeit fçrdert.157 Den Gemeinden als Selbstverwal-
tungskçrperschaften kommt die Funktion zu, die horizontale Gewalten-
teilung von Exekutive, Legislative und Judikative zus�tzlich vertikal zu
gliedern, indem sie der Bundes- und Landesverwaltung als „unterste“ Ver-
waltungseinheiten gegen�bergestellt sind.158 Durch die vertikale Dezentra-
lisation der Macht innerhalb der einheitlichen vollziehenden Verwal-
tung159 wird der sich aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz ableitende
Gedanke der Freiheitlichkeit erweitert. Diese Funktion kçnnen die Gemein-
den jedoch nur dann erf�llen, wenn sie ihrer Leistungs- und Verwaltungs-
kraft nach ein echtes Gegengewicht zur staatlichen Verwaltung bilden und
diese im çrtlichen Bereich weitestgehend ersetzen kçnnen, indem sie die
ihnen �bertragenen Aufgaben sowohl in qualitativer als auch in quantitati-
ver Hinsicht erf�llen kçnnen.
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155 Gern, Kommunalrecht Baden-W�rttemberg, S. 110, Rn. 98.
156 Das Gemeinwohlziel der St�rkung der çrtlichen Verbundenheit der B�rger ist in § 7 Abs. 2

GemO normiert. § 7 Abs. 2 GemO lautet: „Das Gebiet der Gemeinde soll so bemessen sein,
dass die çrtliche Verbundenheit der Einwohner und die Leistungsf�higkeit der Gemeinde
zur Erf�llung ihrer Aufgaben gesichert ist.“

157 StGH BW, Urteil vom 14. 05. 1975, NJW 1975, S. 1205ff. (1207).
158 Meyer, Die kommunale Neuordnung als verfassungsgerichtliches Problem, D�V 1971,

S. 805.
159 Vgl. Art. 20 Abs. 3 GG i. V. m. Art. 69, 71 Abs. 3 LV.



c) Gr�nde des çffentlichen Wohls aus dem Sozialstaatsprinzip
Gr�nde des çffentlichen Wohls, die f�r eine Gebiets�nderung sprechen,
ergeben sich aus dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG, wenn die
Gebiets�nderung dazu dient, die Daseinsvorsorge in der Gemeinde zu ver-
bessern.160 Vor dem Hintergrund, dass die Ver�nderung der Lebensverh�lt-
nisse auf allen Gebieten und die Entwicklung zu einer weitgehend indus-
trialisierten Massengesellschaft die existenzielle Abh�ngigkeit jedes
Einzelnen von den Leistungen der çffentlichen Hand mit sich gebracht
haben, liegt das Schwergewicht çffentlicher Aufgaben auf der Erf�llung
der Aufgaben der Daseinsvorsorge.161

d) Gr�nde des çffentlichen Wohls aus dem Allgemeinen
Gleichheitssatz

Soweit die Ziele einer Gebiets�nderung dazu dienen, die Chancengleich-
heit der B�rger hinsichtlich Bildung und Beruf, der Wohn-, Arbeits- und
Freizeitgestaltung zu verbessern oder durch staatliche Maßnahmen einheit-
liche Lebens- und Umweltverh�ltnisse zu schaffen, das Leistungs- und
Ausstattungsgef�lle zwischen Verdichtungsgebieten und d�nn besiedelten
Gegenden zur St�rkung strukturschwacher Regionen abzubauen, um damit
die çrtlichen Aufgaben rationeller erf�llen zu kçnnen162, sind diese dem
allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zu entnehmen.163

e) Gr�nde des çffentlichen Wohls aus sonstigen Rechtsgrunds�tzen
Gr�nde des çffentlichen Wohls kçnnen sich auch aus dem in § 77 Abs. 2
GemO164 normierten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
der Gemeindeverwaltung ergeben, wenn die Gebiets�nderung der Verbes-
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160 Die wirtschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen Ver�nderungen haben zu einem
Anstieg der Leistungen an die Daseinsvorsorge gef�hrt. Weitergehend Stern/P�ttner, Grund-
fragen zur Verwaltungsreform im Stadtumland, S. 68.

161 StGH BW, Urteil vom 14. 05. 1975, NJW 1975, S. 1205ff. (1206).
162 Seeburger, Typische Rechtsprobleme im Zusammenhang mit Eingemeindungsvertr�gen,

S. 38.
163 Gern, Kommunalrecht, S. 110, Rn. 98; Greiving/Turowski, Methodische �berlegungen, LKV,

S. 549; Hoppe/Rengeling, Rechtsschutz bei der kommunalen Gebietsreform, S. 110.
164 Nach § 77 Abs. 2 GemO ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu f�hren.

Die Bedeutung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kommt in verschie-
denen Vorschriften der Gemeindeordnung zum Ausdruck. Zum einen ist die Haushalts-
satzung der Gemeinde nach § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehçrde zur Pr�fung
vorzulegen. Ebenso muss die Gemeinde den Beschluss �ber die Feststellung der Jahresrech-
nung nach § 95 Abs. 3 GemO unverz�glich der Rechtsaufsichtsbehçrde mitteilen. Außerdem
hat die Landesverwaltung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 118 Abs. 1 GemO �ber die
Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu wachen, indem die
Rechnungspr�fung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsf�hrung des Landes durch den
gem�ß Art. 83 Abs. 2 LV eingerichteten Rechnungshof durchgef�hrt wird, vgl. StGH BW,
Urteil vom 14. 05. 1975, NJW 1975, S. 1205ff. (1207).



serung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung dient. Gebiets�nderungen
kçnnen oftmals rationeller und effektiver arbeitende Gemeindeverwaltun-
gen schaffen, indem beispielsweise das Verwaltungspersonal, die Sachmit-
tel oder die Gemeindeeinrichtungen effizienter ausgelastet werden.165

Damit verbessert die Schaffung grçßerer Verwaltungseinheiten oftmals die
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Gemeindeverwaltung.

F�r eine Gebiets�nderung sprechende Gr�nde des çffentlichen Wohls
kçnnen sich auch aus dem Status der Gemeinden als in die L�nder inte-
grierte Bestandteile ergeben.166 Als solche sind sie n�mlich Tr�ger derjeni-
gen çffentlichen Aufgaben, die ihnen die L�nder zur Erf�llung gesetzlich
�bertragen haben.167

Gr�nde des çffentlichen Wohls kçnnen auch aus �berçrtlichen Belangen
und auch aus Belangen benachbarter Gemeinden abgeleitet werden168, so
beispielsweise, wenn eine Gebiets�nderung wegen dringend bençtigtem
Siedlungs-, Industrie- oder Baugel�nde einer anderen Gemeinde notwendig
wird. Die abgebende Gemeinde darf dadurch aber in ihrer Leistungsf�hig-
keit nicht wesentlich beeintr�chtigt werden.169

III. Verh�ltnis freiwilliger Gebiets�nderungen zu
zwangsweisen Gebiets�nderungen durch Gesetz

Sind sowohl freiwillige als auch zwangsweise Gebiets�nderungen nur aus
Gr�nden des çffentlichen Wohls zul�ssig, so ist im Weiteren der Frage
nachzugehen, in welchem Verh�ltnis freiwillige und zwangsweise Gebiets-
�nderungen zueinander stehen. Sind freiwillige Gebiets�nderungen durch
Vereinbarung der beteiligten Gemeinden grunds�tzlich vorrangig vor
zwangsweisen Gebiets�nderungen durch Gesetz, kann der Gesetzgeber
mçglicherweise erst dann den Gebietszuschnitt von Gemeinden durch
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165 Knemeyer, Kommunale Gebietsreform in den neuen Bundesl�ndern, LKV 1992, S. 178; StGH
BW, Urteil vom 14. 05. 1975, NJW 1975, S. 1205ff. (1207).

166 Vgl. Gern, Kommunalrecht Baden-W�rttemberg, S. 110, Rn. 98.
167 Vgl. 1. Kapitel, I., 2. Ein f�r eine Gebiets�nderung sprechender Grund des çffentlichen

Wohls aus diesem Status der Gemeinden liegt insbesondere dann vor, wenn durch eine
Gebiets�nderung Ziele der Raumordnung und Landesplanung (vgl. § 1 ROG und § 1 LPlG)
verwirklicht werden. Vgl. auch Gern, Kommunalrecht, S. 109, Rn. 98; VG Stuttgart, Urteil
vom 28. 05. 1969, BWVBl. 1969, S. 170 ff. (173). Die Raumordnung dient der �berçrtlichen
und �bergeordneten Raumplanung zur Ordnung und Entwicklung des Raumes, vgl. Grei-
ving, R�umliche Planung und Risiko, S. 136. Die Landesplanung soll strukturelle Fehlent-
wicklungen im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich verhindern.

168 Waibel, Gemeindeverfassungsrecht Baden-W�rttemberg, Rn. 159; Kl�ber, Das Gemeinde-
recht, in den L�ndern, S. 70.

169 VG Stuttgart, Urteil vom 28. 05. 1969, BWVBl. 1969, S. 170ff. (173).



Gebiets�nderungsgesetz �ndern, wenn eine freiwillige Gebiets�nderung der
Gemeinden durch Vereinbarung gescheitert ist.170

F�r den Vorrang freiwilliger Gebiets�nderungen kçnnte sprechen, dass
diese das durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantierte Selbstverwaltungsrecht
in geringerem Maße beeintr�chtigen als ein zwangsweises Gebiets�nde-
rungsgesetz, da die Gemeinden im Rahmen einer freiwilligen Gebiets�nde-
rung �ber Umfang und Zeitpunkt der Gebiets�nderung sowie �ber die in
der Gebiets�nderungsvereinbarung zu treffenden Bestimmungen171 selbst
entscheiden.172 Der Vorrang einer freiwilligen Gebiets�nderung kçnnte
sich auch daraus ergeben, dass diese in der Regel bei der Bevçlkerung der
beteiligten Gemeinden auf grçßere Akzeptanz stçßt, was den Prozess des
Zusammenwachsens der Gemeinden positiv beeinflusst. F�r den Vorrang
freiwilliger Gebiets�nderungen kçnnte auch die Systematik der Art. 74 LV
und § 8 GemO sprechen, die jeweils freiwillige Gebiets�nderungen an ers-
ter Stelle, n�mlich in Art. 74 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. LV und in § 8 Abs. 2 Satz 1
GemO regeln, bevor sie an zweiter Stelle, n�mlich in Art. 74 Abs. 2 Satz 1
2. Alt und § 8 Abs. 3 Satz 1 GemO, Gebiets�nderungen durch Gesetz regeln.

1. Die Stellung der Gemeinden im Staatsaufbau
Das Verh�ltnis, in dem die Gemeinden zur staatlichen Verwaltung stehen,
kçnnte Aufschluss �ber die Frage des Verh�ltnisses von freiwilligen
Gebiets�nderungen der Gemeinden zu zwangsweisen Gebiets�nderungen
des Gesetzgebers geben. Die Gemeinden sind mit eigener Rechtsf�higkeit
gegen�ber dem Staat ausgestattete Kçrperschaften des çffentlichen Rechts,
die mitgliedschaftlich von den Bewohnern eines abgegrenzten Teils des
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170 So Seeburger, Typische Rechtsprobleme im Zusammenhang mit Eingemeindungsvertr�gen,
S. 39.

171 Nach § 9 Abs. 1 GemO sind in der Gebiets�nderungsvereinbarung bestimmte obligatorische
Bestimmungen zu treffen, so z. B. �ber den Umfang und das neue Ortsrecht. Die konkrete
Ausgestaltung bleibt jedoch den Gemeinden �berlassen. Neben den obligatorischen Bestim-
mungen kçnnen die Gemeinden aber auch fakultative Bestimmungen in der Gebiets�nde-
rungsvereinbarung treffen. Auf mçgliche Inhalte von Gebiets�nderungsvereinbarungen
wird an sp�terer Stelle noch ausf�hrlich einzugehen sein.

172 So Ule, Zwangseingemeindungen und Verfassungsgerichtsbarkeit, VerwArch 60 (1969),
S. 120, 121; ebenso Scholtissek, Verfassungsprobleme zur Eingemeindung, DVBl. 1968,
S. 829; Neese, in: Handbuch der kommunalen Vertragsgestaltung, Bd. IV, S. 242. Diesen
Argumenten r�umen auch Hoppe/Rengeling, Rechtsschutz bei der kommunalen Gebiets-
reform, S. 126f. und Braun, Kommentar zur Verfassung des Landes Baden-W�rttemberg,
Art. 74, Rn. 11 besonderes Gewicht ein. Sie bejahen die Frage des Vorrangs einer freiwilligen
Gebiets�nderungsvereinbarung f�r den Fall, dass sie gleichwertig zu einer vom Gesetzgeber
zwangsweise beabsichtigten Gebiets�nderung ist. Auch Seeger/Wunsch, Kommunalrecht in
Baden-W�rttemberg, S. 86 bezeichnet den zwangsweisen Eingriff in Art. 28 Abs. 2 GG als
besonders stark und deshalb als Ausnahme.
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